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Vorwort 

Die Stellung des Bürgers in der Kommunikation mit staatlichen Stellen wird 
zu einem wesentlichen Teil davon geprägt, welche Informationen ihm zur Ver-
fügung stehen. Seine Möglichkeiten, Einfluss auf Vorgehen oder Entscheidun-
gen der Verwaltung zu nehmen, stehen und fallen mit seinen Möglichkeiten, In-
formationen zu übermitteln oder zu erhalten. Änderungen der faktischen Ge-
gebenheiten und Intensivierungen von Informationsflüssen können eine Stär-
kung der Stellung des Einzelnen in der Kommunikation erfordern, wenn seine 
Rechtspositionen gefährdet sind. Für die Kommunikation des Bürgers mit der 
Verwaltung sind die rechtlichen Regeln des Verwaltungsrechts maßgebend. Das 
ihrer Schaffung und Anwendung zugrunde liegende Verständnis wirkt auf die 
Position des Einzelnen ein und bedarf daher der Untersuchung. Denn nur wenn 
man sich das Grundverständnis vergegenwärtigt, kann es vor dem Hintergrund 
sich ändernder Rahmenbedingungen sachgerecht modifiziert werden. Auf der 
Grundlage der existierenden Regelungen versucht die vorliegende Arbeit, ein 
Grundverständnis verwaltungsrechtlicher Regelungen über Information zu 
entwickeln, das sich als zukunftstauglich erweisen soll. 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Wintersemester 1999/2000 vom 
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-
Universität in Mainz als Habilitationsschrift angenommen. Rechtsakte, Litera-
tur und Rechtsprechung, die bis Mai 2000 zugänglich waren, fanden noch Be-
rücksichtigung. Das Rundgespräch zum „Verwaltungsrecht in der Informa-
tionsgesellschaft" konnte in die Darstellung nicht mehr einbezogen werden (die 
Tagungsbeiträge werden veröffentlicht in W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aß-
mann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, Band 7 der 
Schriftenreihe zur Reform des Verwaltungsrecht); das Gleiche gilt für die Ar-
beit von Arno Scherzberg, Die Öffentlichkeit der Verwaltung, Baden-Baden 
2000. 

Die Arbeit verdankt ihr Zustandekommen der Betreuung durch Prof. Dr. 
Walter Rudolf, der darauf hingewirkt hat, dass im Geist wissenschaftlicher Frei-
heit und Eigenverantwortung Gedanken Raum greifen konnten, die dann auf 
ihre Praktikabilität untersucht wurden. Für das engagierte Erstellen des Zweit-
berichts danke ich Herrn Prof. Dr. Friedhelm Hufen. Wichtige Anregungen 
verdanke ich Herrn Prof. Dr. Christoph Gusy. In vielfältiger Hinsicht bin ich 
Herrn Dr. Ulrich Repkewitz zu Dank verpflichtet, der konstruktive inhaltliche 
wie redaktionelle Hinweise gab. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft dan-
ke ich für die großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses. 



VI Vorwort 

Nicht zuletzt, sondern vor allem anderen wäre das Zustandekommen der 
Schrift ohne die Unterstützung und den Halt undenkbar, die mir meine Frau El-
len zuteil werden ließ. Ihr und Kristin schulde ich mehr, als Worte ausdrücken 
können. 

Mainz, im Juni 2000 Dieter Kugelmann 
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Einleitung 

Die Entwicklungen der Informationsgesellschaft stellen vielfältige neue Her-
ausforderungen an das Verwaltungsrecht.1 Im Zusammenhang mit der techni-
schen Informatisierung von Gesellschaft und Verwaltung treten auch Änderun-
gen im Verhältnis der Bürger zum Staat ein, die sich in Änderungen der Kom-
munikation zwischen dem einzelnen Bürger und den staatlichen Stellen nieder-
schlagen.2 Die modernen Techniken vervielfältigen die Wege möglicher Kom-
munikation, insbesondere durch die zunehmende Vernetzung, beinhalten aber 
auch ein Element der Veränderbarkeit von Information, das mit der Rechtssi-
cherheit in Konflikt geraten kann. Parallel dazu erhöht sich die Geschwindig-
keit, mit der immer größere Mengen an Informationen übermittelt werden kön-
nen.3 Intensivierungen von Kommunikation führen zu Gefahren für die 
Rechtspositionen des Bürgers, denn die Beherrschbarkeit des Kommunika-
tionsgeschehens nimmt ab.4 Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
ist der augenfälligste Ausdruck des Schutzbedürfnisses, das der Einzelne vor 
dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat.5 Der Bürger tritt aktiv in Kommu-
nikationsbeziehungen mit staatlichen Stellen ein, um von ihnen Informationen 
zu erhalten. Sein Interesse an Information kann unterschiedliche Gründe ha-
ben, die von der Kenntnismehrung als solcher über die Beobachtung behördli-
chen Handelns bis hin zur Sicherung eigener Rechtspositionen reichen. Damit 
stellt sich im Einzelfall die Frage, ob ein Bürger über ein Recht auf Information 
gegenüber staatlichen Stellen verfügt und wie weit dieses trägt.6 Antworten 
hängen nicht zuletzt von Ausgestaltung und Ausmaß einer transparenten 
rechtsstaatlichen Verwaltungsarbeit ab, da damit Maßstäbe für die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an den Tätigkeiten staatlicher Verwaltung gesetzt werden. 
Regelungen der Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger werfen vor 
dem Hintergrund der Informationsgesellschaft weitreichende Fragen nach der 
Konzeption von Verwaltung in der Demokratie auf. 

1 E. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, 6/3; vgl. M. Kloepfer, Gutachten 
D, S . I I . 

2 F. Schoch, VVDStRL 57 (1997), S. 162; I. Ebsen, DVB1. 1997, S. 1039; Enquete-Kommission 
Zukunft der Medien, Schlussbericht vom 22.6. 1998, BT-Drs. 13/11004, Ziff. 2.3 und 7. 

3 1. Ebsen, DVB1. 1997, S. 1039. 
4 Vgl. D. Bleyl, DuD 1998, S. 33. Zu den technischen Entwicklungen und ihren Folgen M. Klo-

epfer, Gutachten D, S. 12ff.; H.-H. Trute,]Z 1998, S. 822f.; H.J. Wolff/O. Bachof/R. Stober, Ver-
waltungsrecht, Band 1, §3, Rn.23ff., jeweils m.w.N. 

5 BVerfGE 65,1 (42f.); W. Rudolf, in: Festschrift für Stern, S. 1348; F. Hufen,]Z 1984, S. 1073; 
zu neueren Diskussionen Cb. Gusy, KritV 2000, S. 56ff. 

6 Vgl. S. Lodde, Informationsrechte, S.4f. 



2 Einleitung 

Gegenstand der Kommunikation sind Informationen im weitesten Sinne.7 

Informationen sind für den Einzelnen unabdingbar, um ihm Handlungsmög-
lichkeiten in sozialen, aber auch speziell in rechtlichen Zusammenhängen zu er-
öffnen.8 Der Einzelne ist nur dann in der Lage, seine Interessen wahrzunehmen, 
wenn er über die dazu notwendigen Informationen verfügt. Die Information 
bildet das zentrale Grundelement eines modernen Verwaltungsrechts.9 Ihre 
Rolle spielt sie in vielfältigen Zusammenhängen und gerade auch dann, wenn sie 
als „Vorsorgefaktor" nicht in ein formalisiertes Konditionalprogramm einge-
passt werden kann.10 Information ist Voraussetzung einer verwaltungsrechtli-
chen Entscheidung, ihre Übermittlung oder deren Verweigerung kann aber, wie 
im Fall der Akteneinsicht, auch den Entscheidungsinhalt darstellen. Eine Reihe 
gesetzlicher Regelungen räumt dem Einzelnen Informationsrechte ein; Anwen-
dungsbereich und Reichweite derartiger Regelungen müssen sich den Anforde-
rungen stellen, die intensivere und vielfältigere Kommunikation zur Folge hat. 
Der Zweck einer gesetzlichen Regelung kann jedoch auch darin bestehen, der 
Verwaltung die Gewinnung von Informationen zu ermöglichen. Mit der Ver-
mehrung der Informationsmenge, die einer Behörde zur Verfügung steht, wer-
den Regelungen erforderlich, welche die Verwertung oder Weitergabe von In-
formationen begrenzen.11 Diese Zielsetzung hat namentlich in den Daten-
schutzgesetzen von Bund und Ländern ihren Niederschlag gefunden. Im Hin-
blick auf die Informationen und die Kommunikation kann demnach infolge 
technischer oder sozialer Entwicklungen Regelungsbedarf entstehen.12 Existie-
rende verwaltungsrechtliche Regelungen müssen daraufhin untersucht werden, 
ob sie zur Lösung der anstehenden Probleme geeignet sind. Es können Modifi-
kationen sowohl einzelner Vorschriften wie auch der tragenden Strukturen des 
Verwaltungsrechts insgesamt erforderlich werden. Die Rechtsentwicklung rea-
giert auf sich ändernde soziale Gegebenheiten und trägt den Änderungen Rech-
nung.13 Das Erarbeiten einer öffentlich-rechtlichen Informationsordnung stellt 
einen Teil dieses Prozesses dar und bezweckt, dass das Öffentliche Recht seiner 
Gestaltungsfunktion auf dem Gebiet der Kommunikation gerecht wird.14 

Anhaltspunkte für die Ausgestaltung der öffentlich-rechtlichen Informa-
tionsordnung bieten die Rechtsordnungen anderer Staaten und das Recht der 
Europäischen Union.15 Insbesondere die Einflüsse des europäischen Rechts 

7 J.N. Druey, Information, S. 17f. 
8 H.-H. Trute, JZ 1998, S.822. 
9 H.-H. Trute, W D S t R L 57 (1997), S.219; I. Ebsen, DVB1. 1997, S. 1039. 
10 F. Hufen, W D S t R L 47 (1989), S. 165. 
11 M. Kloepfer, Gutachten D, S.35, 56ff. 
12 Vgl insoweit zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung F. Hufen, JZ 1984, 

S. 1074. 
13 Vgl. R. Pitschas, Referat M, Thesen 2 und 5. 
14 F. Schock, W D S t R L 57 (1997), S. 166. 
15 G. Winter/E. Gurlit, in: Winter (Hrsg.), Öffentlichkeit, S.34. 
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wirken auf eine Intensivierung der Transparenz im Bereich der Verwaltung 
hin.16 

Verwaltungsrechtliche Regelungen der Kommunikation zwischen Bürgern 
und Verwaltung können unter dem Oberbegriff des Informationsverwaltungs-
rechts zusammengefasst und geordnet werden. Der Begriff des Informations-
verwaltungsrechts bezeichnet in diesem Zusammenhang, ungeachtet weiterer 
möglicher Bedeutungsschichten, diejenigen Regelungen des Verwaltungs-
rechts, welche die Kommunikation und damit die Steuerung des Flusses von In-
formationen zwischen Bürger und Verwaltung zum Gegenstand haben.17 Be-
hörden verwalten Informationen, indem sie über deren Verteilung, Übermitt-
lung oder Geheimhaltung entscheiden. Bürger wollen Informationen von der 
Behörde erhalten oder verhindern, dass diese bestimmte Informationen preis-
gibt. Sie können auch ein Interesse daran haben, der Behörde Informationen zu 
übermitteln und damit zur Kenntnis zu geben. Das Informationsverwaltungs-
recht stellt die Rahmenordnung für Information und Kommunikation zur Ver-
fügung. 

Aus der Sicht des Einzelnen konkretisiert sich das Informationsverwaltungs-
recht zuvörderst in den Rechten und Pflichten, die seine Handlungsspielräume 
erweitern oder begrenzen. Die informatorische Rechtsstellung des Bürgers, die 
sich angesichts der in ständigem Wandel befindlichen tatsächlichen und rechtli-
chen Gegebenheiten fortentwickelt, umfasst die einschlägigen rechtlichen Re-
gelungen in ihrer Vielfalt. Sie bildet den individualbezogenen Teil des Rechts der 
Informationsverwaltung. Da nicht nur die Verfügungsmacht über eigene Daten 
betroffen ist, geht es nicht allein um die informationelle Selbstbestimmung, son-
dern um die weiter reichende informatorische Selbstbestimmung. Dieser Be-
griff verdeutlicht, dass der Bürger in der Kommunikation mit der Verwaltung 
unterschiedliche aktive wie passive Rollen einnehmen kann. Das Informations-
verwaltungsrecht insgesamt zeichnet sich durch die Einbindung subjektiver 
und objektiver Interessen in Richtung auf Intensivierung wie Verhinderung von 
Kommunikation aus. 

Aus dem so verstandenen Informationsverwaltungsrecht greift die vorliegen-
de Arbeit vorrangig den Bereich der Gewährung und Sicherung individueller 
Rechte auf.18 Ziel ist die Strukturierung des zentralen Teils der informatorischen 
Rechtsstellung des Bürgers. Im Kern geht es um subjektive Rechte des Einzel-
nen auf Information gegenüber staatlichen Stellen.19 Denn die dem Bürger zu-

16 J. Schwarze, in: ders. (Hrsg.), Verwaltungsrecht, S.824; F. Schoch, W D S t R L 57 (1997), 
S. 201; H.-H. Trute, W D S t R L 57 (1997), S.251 mit Fn.152;/. Masing, Mobilisierung, S.221. 

17 Vgl. R. Pitschas, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann, Reform, Band 1, S. 241; ders., DuD 
1998, S. 146; ders., Referat M, Thesen 11 -13; ders., Die Verwaltung 33 (2000), S. 114f.; vgl. zu wei-
teren Aspekten E. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, 6/7ff.; allgemein zur 
rechtlichen Informationsordnung M. Kloepfer, Gutachten D, S. 85ff. 

18 Vgl. E. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, 6/9. 
19 Siehe R. Pitschas, Die Verwaltung 33 (2000), S. 113, der allgemeiner von einem „Recht auf 

Wissen" des informierten Bürgers spricht. 
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stehenden subjektiven Rechte prägen seine Kommunikation mit der Verwal-
tung.20 Aufgrund materiellrechtlicher Regelungen und innerhalb eines Verwal-
tungsverfahrens verfügt der Bürger ebenso über Abwehrrechte gegen Informa-
tionsbegehren der Verwaltung wie über Rechte auf Übermittlung von behördli-
chen Informationen.21 Im Vordergrund der Untersuchung steht die Struktur 
von Rechten auf Information.22 

Der methodische Ansatz entfaltet sich in drei Schritten. Zunächst geht es um 
die Klärung der theoretischen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Dann werden Rechtsnormen des Informationsverwaltungsrechts konkret 
auf ihren Gehalt und ihre Struktur geprüft. Aus den Gemeinsamkeiten existie-
render Rechte wird letztlich auf die generellen Grundstrukturen subjektiver 
Rechte auf Information geschlossen. 

Zunächst ist die Klärung der Rahmenbedingungen für informatorische 
Rechtspositionen im Verwaltungsrecht erforderlich (1. Kapitel). Vor dem Hin-
tergrund der Funktionen von Öffentlichkeit im demokratischen Rechtsstaat 
werden Grundbedingungen für die Tätigkeit der Verwaltung und damit auch 
für die Gewährleistung individueller Rechte gegenüber der Verwaltung skiz-
ziert. Ausgehend von den derart verdeutlichten konzeptionellen Vorgaben, die 
das Verhältnis der Verwaltung zum Bürger prägen, können aus der Verfassung 
Maßstäbe für Auslegung und Gestaltung von Rechten auf Information gewon-
nen werden (2. Kapitel). Auf dieser Grundlage erfolgt eine eingehende, auch 
rechtsvergleichende, Betrachtung des geltenden Verwaltungsrechts, soweit es 
Pflichten zum Informieren der Verwaltung oder Rechte auf Information des 
Bürgers betrifft. Objektiv begründete Pflichten der Verwaltung zur Herstellung 
von Öffentlichkeit schlagen sich zum Beispiel in Berichtspflichten oder in der 
Durchführung komplexer Verfahren im Planungs- und Umweltrecht nieder (3. 
Kapitel). Als besonders bedeutsam stellen sich Instrumente mediatisierter 
Rechtsdurchsetzung dar, die individuelle Interessen an Information verwirkli-
chen helfen, ohne den Individuen unmittelbare Rechte einzuräumen. Gruppen 
oder Beauftragte können Informationsinteressen wirksam innerhalb oder ge-
genüber der Verwaltung vertreten. Für den Bürger sind dennoch subjektive 
Rechte auf Information das wichtigste Mittel zur Rechtsdurchsetzung, weil er 
es in der Hand hat, dieses Mittel einzusetzen. Das geltende Recht in anderen 
Staaten und auf europäischer Ebene kennt solche Rechte ebenso wie das deut-
sche Verwaltungsrecht (4. Kapitel). Bestehende rechtliche Gewährleistungen 
wie zum Beispiel die §§ 2 9 , 3 0 oder 72 V w V f G werden dargestellt und daraufhin 
untersucht, ob sie den Anforderungen eines modernen Informationsverwal-
tungsrechts und insbesondere den verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen. 
Entsprechen die existierenden Regelungen diesen Anforderungen nicht, bedür-

20 R. Pitschas, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Reform, Band 1, S. 279; vgl. H. 
Hill, Verfahren S.276. 

21 F. Hufen, Fehler im Verwaltungsverfahren, Rn. 46, 565. 
22 Vgl. den Ansatz von H.-H. Trute, W D S t R L 57 (1997), S.223 mit Fn.21. 
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fen sie einer Neustrukturierung und modifizierten Interpretation. Im Laufe der 
Untersuchung kann es damit zu einer punktuellen Umgestaltung verwaltungs-
rechtlicher Regelungskonzepte kommen. Das Ziel der Beschreibung einer in-
formatorischen Rechtsstellung des Bürgers trägt aber weiter. Vorhandene Kon-
zeptionen dienen als Vorbilder und Modelle, um daraus Bausteine für eine über-
greifende Grundlegung subjektiver Rechte auf Information zu gewinnen (5. 
Kapitel). Den geltenden Vorschriften sollen gemeinsame Strukturen entnom-
men werden, die den Tatbestand eines Informationsrechts, etwa die Rechtsträ-
gerschaft, ebenso formen wie die Grenzen des Rechts. Durch die zusammenfas-
sende Behandlung einer Reihe von Informationsrechten wird der Blick auf die 
Strukturen der Rechte auf Information jenseits ihrer bereichsspezifischen Aus-
gestaltung freigegeben. Diese Strukturen leiten Auslegung und Anwendung be-
stehender Informationsrechte. Sie prägen aber auch künftig zu schaffende In-
formationsrechte. 

Folgen der Konzeption einer informatorischen Rechtsstellung des Bürgers 
sind nicht nur Umgestaltungen de lege lata, sondern auch die Erarbeitung eines 
Grundgerüsts für Rechte auf Information de lege ferenda. Es soll kein Hehl dar-
aus gemacht werden, dass rechtspolitisch in der Konsequenz des zugrunde ge-
legten Konzepts die Schaffung eines nicht bereichsspezifischen, allgemeinen 
Rechts auf Information des Bürgers gegen die Verwaltung liegt.23 Wenn sich der 
Gesetzgeber zu diesem Schritt entscheidet, sollten ihm ausreichende Erkennt-
nisse über die Struktur eines solchen Rechts zur Verfügung stehen. Der Ansatz 
der Untersuchung ist jedoch rechtsdogmatisch, da sie derartige Erkenntnisse 
aus der existierenden Rechtsmasse ableitet. Somit liegt ihr Schwerpunkt auf der 
Ebene des geltenden Rechts der Informationsverwaltung. Bereits auf dieser 
Ebene besteht die informatorische Rechtsstellung des Bürgers. Sie bildet den 
Teil des Informationsverwaltungsrechts, der den Zugang des Bürgers zu Infor-
mationen der Verwaltung betrifft. 

23 Ähnlich D. König, D Ö V 2000, S.54ff.; H.-H. Schild, RDV 2000, S.lOOf.; für einen An-
spruch auf fehlerfreie Ermessensentscheidung G. Nolte, D Ö V 1999, S. 372. 



1. Kapitel: 

Öffentlichkeit und Verwaltung 

Information ist Voraussetzung von Kommunikation. Kommunikation wie-
derum stellt als Austausch von Informationen den Modus dar, in dem sich Öf-
fentlichkeit verwirklicht. Eine freiheitliche Demokratie braucht Öffentlichkeit. 
Die modernen Informations- und Kommunikationstechniken erleichtern und 
fördern eine partnerschaftlichere Gestaltung des Verhältnisses zwischen staatli-
chen Stellen und den Bürgern.1 Gerade auch im Bereich der Verwaltung setzen 
sich kooperative Mechanismen immer mehr durch, die auf Kommunikation an-
gelegt sind. Dabei benötigen die Bürger Informationen, um auf den Kommuni-
kationsprozess Einfluss nehmen zu können.2 Materielle Informationsrechte 
gründen zum Teil auf dieser Notwendigkeit. Die Regelung der Rechte und 
Pflichten in Kommunikationsprozessen, die auf eine Entscheidung der Verwal-
tung hinführen, leisten die Vorschriften über das Verfahren. Verwaltungsrecht-
liche Verfahren stellen sich unter diesem Blickwinkel als Prozesse der Informa-
tionsgewinnung und Informationsverarbeitung mit dem Ziel einer administra-
tiven Entscheidung dar.3 Aus der Sicht des Bürgers ist der Zugang zu den Infor-
mationen der Verwaltung von zentraler Wichtigkeit. Die ihm zustehenden In-
formationsrechte konstituieren die Mindestausstattung seiner Position im 
Kommunikationsprozess mit der Verwaltung.4 

Öffentlich-rechtliche Rechte auf Information innerhalb und außerhalb von 
Verwaltungsverfahren stehen im Kontext der Beteiligung von Öffentlichkeit an 
der Verwaltung. Die skizzenhafte Erörterung dreier Vorfragen in diesem Kapi-
tel dient der Einordnung der informatorischen Rechtspositionen in diesen Kon-
text. Die demokratietheoretischen Funktionen der Öffentlichkeit werden er-
stens in Bezug zur Rolle der Verwaltung in der rechtsstaatlichen Demokratie 
gesetzt. Zunächst werden diese Funktionen allgemein entwickelt und dann im 
Hinblick auf die Legislative, die Judikative und die Exekutive knapp veran-
schaulicht. Die Tätigkeit der Verwaltung hat sich vor diesem Hintergrund Her-
ausforderungen zu stellen, die zweitens insbesondere die Konzeption ihres Ver-

1 Enquete-Kommission Zukunft der Medien, Schlussbericht vom 22.6. 1998, BT-Drs. 13/ 
11004, Ziff. 7.1. 

1 E. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, 2/5 und 6/3; H.-H. Trute,]Z 1998, 
S. 822. 

3 F. Hufen, Fehler im Verwaltungsverfahren, Rn.46f.; E. Schmidt-Aßmann, HdBStR, §70, 
Rn.l . 

4 Vgl. H. Hill, Verfahren, S.276. 
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hältnisses zum Bürger beeinflussen. Dieses Verhältnis bedarf der Beschreibung 
unter allgemeinen Vorzeichen. Da sich die Beteiligung der Öffentlichkeit an den 
Tätigkeiten der Verwaltung auf der Basis von Akzeptanz und Partizipation ent-
faltet, sollen diese Begriffe erörtert und in eine Sicht auf die Verwaltung einge-
ordnet werden, die der Rechtsposition des Bürgers hohes Gewicht beimisst.5 

Einer weiteren Klärung der Grundlagen für die Kommunikation zwischen Bür-
ger und Verwaltung dient der Blick auf die in diesem Kommunikationsprozess 
involvierten Interessen, der sich an bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
orientiert, um eine konkrete Benennung der berücksichtigungsfähigen Interes-
sen zuzulassen. Die allgemeine Interessenlage soll auf das Thema der Informa-
tionsrechte zugespitzt werden. Da zur Verarbeitung der Interessen das Verwal-
tungsverfahren eine zentrale Stellung einnimmt, folgen drittens Überlegungen 
zur Verteilung von Kommunikationschancen im Verfahren. Auf Regelungen 
der Kommunikation nimmt die Rechtsschutzfunktion des Verwaltungsverfah-
rens Einfluss, die in Abgrenzung zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz 
verdeutlicht werden soll. Damit ist der Bezugsrahmen dafür gewonnen, in eine 
konkrete Untersuchung verwaltungsrechtlicher Informationsrechte zuerst auf 
der verfassungsrechtlichen (2. Kapitel) und sodann auf der einfach gesetzlichen 
Ebene (3. und 4. Kapitel) einzutreten. 

1. Aspekte der Funktionen von Öffentlichkeit 

Demokratie verwirklicht sich öffentlich. Eine lebendige Demokratie setzt ei-
ne lebendige Öffentlichkeit voraus.6 Der schillernde Begriff der Öffentlichkeit 
weist vielfältige Facetten auf, die in Verbindung mit der Beteiligung von Bür-
gern an der Verwaltung stehen.7 Wenn der Bürger zum Beispiel durch eine ent-
sprechende Meinungsäußerung aus seiner Privatsphäre heraustritt, tritt er 
gleichzeitig in einen Kommunikationsprozess ein. Öffentlichkeit steht im Zu-
sammenhang mit der Vervielfältigung und Verstärkung individueller Auffas-
sungen in der öffentlichen Meinung.8 Öffentlich ist insoweit der Teilnehmer-
und Adressatenkreis aufgrund seiner Unbestimmtheit. Und öffentlich ist das 
Thema, es ist von allgemeinem Interesse.9 Allerdings bedeutet dies keine Ein-
grenzung der Gegenstände, zu denen sich eine öffentliche Meinung bildet. 
Brennende politische Fragen können ebenso von allgemeinem Interesse sein 
wie das Privatleben Prominenter oder das Verhalten von Kindern in der Schu-

5 Ähnlich E. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, 2/102. 
6 P. Häberle, in: ders., Die Verfassung des Pluralismus, S. 126, 129f. und passim. 
7 Zur Geschichte des Begriffs der Öffentlichkeit E. G. Mahrenholz, Festschrift für Simon, 

S.262ff. 
8 Siehe dazu E. Noelle-Neumann, Artikel „Öffentliche Meinung", in: Noelle-Neumann/ 

Schulz/Wilke (Hrsg.), Fischer Lexikon Publizistik, S. 376ff. m.N. 
9 H.H. v. Arnim, Staatslehre, S.43. 
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le.10 Aus rechtlicher Sicht nützt eine funktionale Sichtweise von Öffentlichkeit. 
Öffentlichkeit bezeichnet personell das potentielle Publikum für die Beobach-
tung staatlichen Handelns und funktionell die Möglichkeiten des Zugangs zu 
Positionen, in denen staatliches Handeln wahrgenommen und beeinflusst wer-
den kann. 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bezieht sich auf die öf-
fentliche Meinung, soweit eine Verbindung zum Verfassungsrecht besteht. 
Durch Teilhabe an der Bildung so verstandener öffentlicher Meinung kann der 
Bürger versuchen, auf die politische Willensbildung einzuwirken.11 Entschei-
dend ist der offene Prozess der freien Meinungsbildung.12 Das Bundesverfas-
sungsgericht betont die geistige Auseinandersetzung und den Meinungskampf 
als konstituierende Elemente der freiheitlich-demokratischen Staatsform.13 Die 
öffentliche Meinung im Sinne kommunikativer Macht, die Einfluss auf die Poli-
tik nehmen will, formt eines der Bindeglieder zwischen Staat und Gesellschaft.14 

Die Freiheit der Bildung dieser öffentlichen Meinung schützt Art. 5 Abs. l 
GG. 1 5 In der Bündelung von Einzelmeinungen gewinnt die öffentliche Mei-
nung ihre Funktion als Versuch der Durchsetzung von Interessen. Durch diese 
Einflussnahme auf politische Entscheidungen kommt ihr zudem die Funktion 
der Legitimation politischer Herrschaft zu.16 Entscheidungen staatlicher Stellen 
können sich auf die vorherige Diskussion stützen und auf die entsprechenden 
Meinungsäußerungen berufen. Dabei ist neben der Wirkung der öffentlichen 
Meinung als kommunikativer Macht in der Demokratietheorie ihre praktische 
Wirkung in einer konkreten Gesellschaftsordnung zu berücksichtigen. Da sie 
ein starkes Druckmittel darstellt, sind ihr Gefahren des Missbrauchs imma-
nent.17 Sie erweist sich oft als Produkt organisierten Zusammenwirkens und ist 
daher kein unfehlbarer Gradmesser gesellschaftlicher Meinungen.18 Als Aus-
druck der gesellschaftlichen Basis von demokratischer Herrschaft entfaltet sie 
jedoch einheitsstiftende Wirkung.19 Die Öffentlichkeit bildet ein Netzwerk für 
die Kommunikation von Meinungen.20 

10 E. Noelle-Neumann, Artikel „Öffentliche Meinung", in: Noelle-Neumann/Schulz/Wilke 
(Hrsg.), Fischer Lexikon Publizistik, S. 377f. 

11 BVerfGE 20, 56 (98); W. Schmitt Glaeser, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdBStR, §31, 
Rn.26. 

12 M. Kloepfer, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdBStR, § 35, Rn. 12; K. Stern, Staatsrecht I, § 18 
II 5e (S. 618); mit Bezug zur Information U. Sieber, NJW 1989, S.2570. 

13 Ständige Rechtsprechung seit BVerfGE 7, 198 (208). 
14 Siehe E. G. Mahrenholz, Festschrift für Simon, S.278. 
15 BVerfGE 8, 104 (112); 20, 56 (98). 
16 H. Heller, Staatslehre, S. 199; E. Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S.373. 
17 Vgl. schon G. W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, §318. 
18 K. Hesse, Grundzüge, Rn.150; H. Heller, Staatslehre, S.201f.; E.G. Mahrenholz, Fest-

schrift für Simon, S. 275 f. zu Art. 8 GG. 
19 H. Heller, Staatslehre, S.206. 
20 /. Habermas, Faktizität und Geltung, S. 436. 
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Das Verständnis von öffentlicher Meinung als kommunikativer Macht geht 
einher mit einer Begrenzung der Öffentlichkeit für den Vorgang der Kommuni-
kation, der zur Konkretisierung und Verwirklichung von Interessen des Ge-
meinwohls beiträgt. Die Personengruppe, welche in einer bestimmten Situation 
die Öffentlichkeit darstellt, kann variieren.21 Infolge der jeweils berührten In-
teressen segmentiert sich die Öffentlichkeit selbst oder wird durch normative 
Vorgaben segmentiert. Soweit der Begriff in den juristischen Diskurs einfließt, 
kommt es auf den Kontext an, der das konkrete Begriffsverständnis leitet. Eine 
interessierte Öffentlichkeit erweist sich als Teilöffentlichkeit im Verhältnis zum 
gesamten Publikum. Im Falle politischer Öffentlichkeit handelt es sich um an 
der Mitwirkung im Gemeinwesen interessierte Personen, die dementsprechend 
in ihrer Eigenschaft als Staatsbürger auftreten.22 Konsequenz aus der jeweiligen 
Rolle kann die Ausstattung mit Rechten sein.23 

Öffentlichkeit wirkt nicht nur von der Gesellschaft auf den Staat. In dem Ma-
ße wie die Verflechtung von gesellschaftlichen und staatlichen Bereichen und 
Interessenlagen zunimmt, durchwirkt die Öffentlichkeit die staatlichen Struk-
turen selbst. Die grundlegende Distanz zwischen Staat und Bürger mit ihrer 
freiheitssichernden Kraft wird damit nicht aufgehoben.24 Durch das Öffnen 
staatlicher Entscheidungsräume soll vielmehr die Freiheit des Bürgers vor Ge-
fahren geschützt werden, die ihr durch veränderte Formen staatlichen Han-
delns und Entscheidens drohen. Der Kommunikationsprozess muss für Ein-
wirkungen offen sein.25 Öffentlichkeit in ihrer normativen Ausprägung ist Teil 
des Wesens moderner Staatlichkeit.26 Diese konstituiert sich offen und durch-
schaubar. Staatliches Handeln gewinnt für den Bürger an Transparenz, wenn 
ihm ausreichende Informationen über dieses Handeln zur Verfügung stehen. 
Die Öffentlichkeit bildet ein Forum, das auf die Rationalität behördlicher Ent-
scheidungen befördernd einwirkt.27 Dieser Bedeutungsgehalt von Öffentlich-
keit erweist sich als wichtig für die Konzeption einer rechtlichen Informations-
ordnung. 

Staatliche Stellen treten auf und nehmen Rollen im Rahmen von Kommuni-
kation ein. Zunächst geht es um die Ermöglichung von Öffentlichkeit.28 Die 
Rolle des Staates beschränkt sich insoweit darauf, die Rahmenbedingungen für 
die Meinungs- und Willensbildung zu gewährleisten. In diesen Zusammenhang 
gehören die Freiheiten, die für das Auftreten von Bürgern im öffentlichen Raum 

21 W. Martens, Öffentlich, S. 48. 
22 J. Habermas, Strukturwandel, Vorwort 1990, S. 38, der darin den Grundbegriff einer nor-

mativ angelegten Demokratietheorie erblickt. 
23 Vgl./. Habermas, Faktizität und Geltung, S. 156. 
24 Vgl. allgemein P. Kirchhof in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdBStR, §59, Rn. 174. 
25 J. Habermas, Strukturwandel, Vorwort 1990, S. 42. 
26 R. Smend, in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, S.470; K. Hesse, Grundzüge, Rn. 152; 

R. Pitschas, DuD 1998, S. 142f. unter dem Stichwort der „Informationsfunktion" des Staates. 
27 E. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, 2/116. 
28 Vgl. R. Smend, in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, S.465f. 
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notwendig sind: Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Ver-
einigungsfreiheit. Im gesellschaftlichen Bereich formiert sich politische oder 
sonst interessierte Öffentlichkeit im Diskurs. Der Staat hat lediglich die Frei-
heitsräume zu sichern, in denen sich Öffentlichkeit abspielt. Öffentlichkeit ist 
sozial. Allerdings reagieren staatliche Organe auf Prozesse, die in der Öffent-
lichkeit vor sich gehen, insbesondere auf eine starke öffentliche Meinung zu ei-
ner bestimmten Frage. Kommunikative Macht beeinflusst die administrative 
Machtausübung.29 

Eine aktivere Rolle nehmen staatliche Stellen bei der Herstellung von Öffent-
lichkeit ein. Voraussetzung der Möglichkeit von interessierter Öffentlichkeit 
ist, dass der Staat informiert. Bedeutung erlangt diese Tätigkeit staatlicher Stel-
len zumal dann, wenn sie mehr oder weniger exklusiv über bestimmte Informa-
tionen verfügen. Die Herstellung von Öffentlichkeit ermöglicht eine informier-
te Öffentlichkeit, indem sie den Bürgern die Informationen vermittelt, die sie 
zur Meinungsbildung benötigen. Dergestalt werden die Bürger in die Lage ver-
setzt, ihre Freiheiten wirksam und effektiv auszuüben. In diesem Zusammen-
hang speisen staatliche Stellen als Teilnehmer am Kommunikationsprozess In-
formationen in diesen ein. 

Im staatlichen Bereich wird Öffentlichkeit hergestellt; sie ist normativ.30 Die 
Herstellung von Öffentlichkeit dient einem bestimmten Zweck, insoweit ist 
auch die Öffentlichkeit funktionalisiert.31 Da die Rechtsordnung die Grundlage 
für staatliches Handeln liefert, definiert sie auch die Einfallstore für die Öffent-
lichkeit. Personell kann es sich dabei um Betroffene oder sonst von einem staat-
lichen Tätigwerden Berührte handeln. In Frage kommt aber auch das gesamte 
Publikum als potentieller Adressat einer Bestimmung. Beteiligung „der Öffent-
lichkeit" kann daher heißen, dass potentiell jedermann beteiligt wird, wobei es 
sich faktisch um interessierte Teilöffentlichkeiten handelt. Unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit fällt aber auch die Fallkonstellation, dass die Beteiligung nur 
bestimmten Personen ermöglicht werden soll. Die Zugangschancen werden in-
soweit durch Entscheidungen staatlicher Stellen verteilt. Erfolgt dies wie regel-
mäßig durch Gesetz, sichert die rechtlich verfasste Öffentlichkeit des Gesetzge-
bungsverfahrens den Zugang der Öffentlichkeit zum Prozess der Entschei-
dungsfindung. Damit ist die öffentliche Kontrolle und die Bildung einer öffent-
lichen Meinung zur Entscheidung über die Einräumung von Zugangschancen 
gewährleistet. 

29 J. Habermas, Strukturwandel, Vorwort 1990, S. 43. 
30 E. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, 2/116. 
31 Vgl. M. Schröder, Die Verwaltung 4 (1971), S.301. 
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